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Anfrage aus dem poltischen Raum Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Antragsteller:

VO/21/034

öffentlich
07.04.2021

Henry Braun

Gutscheine Kompost-Sammelanlage
Beratungsfolge:
Datum Gremium

26.04.2021 Umweltausschuss

Sachbericht

Anfrage siehe Anlage

Der Betreiber der Anlage teilt auf Nachfrage mit, dass vom Grundsatz her eine frühere Öff-
nung möglich wäre. Es werden in aller Regel aber keine gefällten Bäume an der Sammelstel-
le angeliefert, sondern Schnittgut aus den Gärten. Der Gartennutzer macht das wohl übli-
cherweise erst wenn die Sonne etwas höher steht, im März oder April.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Anlage/n: 
Anfrage: Gutscheine Kompost-Sammelanlage

Änderungshistorie:
Datum: Bearbeiter*in: Was wurde geän-

dert:
Warum:
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Sehr geehrte Frau Kählert, 

 

in jedem Jahr verteilt die Stadt Gutscheine zur Abgabe von Grünabfällen auf der Kompostanlage am 

Kummerfelder Weg an die Grundbesitzer in Tornesch.  

Diese Gutscheine berechtigten beispielsweise in diesem Jahr zu der Abgabe von Grünabfällen 

zwischen dem 19. März und dem 10. April. 

Das Bundesnaturschutzgesetz §39 Absatz 5 verbietet jedoch den Beschnitt von Bäumen, Hecken, 

Gebüschen und anderen Gehölzen zwischen dem 1. März und dem 30. September.  

Die zeitliche Differenz zwischen dem letztmöglichen Gehölzschnitt am 28. Februar und der ersten 

Abgabe auf der Kompostanlage am 19. März sind gut drei Wochen. Dieses hat zur Folge, dass der 

Grünschnitt auf dem eigenen Grundstück noch längere Zeit lagern muss, bevor dieser zur 

Kompostanlage gefahren werden kann. 

 

• Warum gibt es in den Gutscheinen diese zeitliche Differenz zwischen den Zeitfenstern für 

Gehölzschnitte und Abgabe auf dem Kompostplatz? 

• Wäre es für die Zukunft denkbar, die Zeitfenster für Gehölzschnitte und der Abgabe 

aneinander anzupassen? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Henry Braun 
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